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NEWS


Erbrechtsfall „Unternehmerehepaar Maier“

1. Zum Thema:

Jede/r wird einmal mit dem Thema Erbrecht befasst sein – entweder, wenn man sich selbst Gedanken macht, wie man für das eigene Ableben am besten vorsorgen kann, oder wenn einmal die eigenen Eltern versterben. Dieses Thema bringt viele rechtliche Fragen mit sich. Auch für Schülerinnen und Schüler wird sich dieses Thema einmal stellen. Wer hier gut informiert ist, tappt nicht so leicht in eine rechtliche Falle – und kann so Zeit und Geld sparen.

2. Für die Lehrperson:

Der gegenständliche Fall kann im Anschluss an das Kapitel „Erbrecht“
 (z. B. im 4. Jahrgang der Handelsakademie) zur Anwendung und Festigung, als Selbstüberprüfung des angeeigneten Wissens sowie zur Wiederholung und Vertiefung verwendet werden. 

Ebenso ist der Fall geeignet für die Maturavorbereitung im Gegenstand „Politische Bildung und Recht“, um die Fallorientierung in Bezug auf die mündliche Matura zu üben.

3. Für Schüler/innen: 

Erbrechtsfall „Unternehmerehepaar Maier“
Eva-Maria Maier und Herbert Maier haben jung geheiratet. Sie haben vor 29 Jahren Maria adoptiert und das Mädchen mit ihren danach geborenen zwei leiblichen Kindern, Hans und Hubert, großgezogen.

Vor 23 Jahren haben die beiden Ehegatten Maier ein Unternehmen gegründet, das dank ihrer Arbeit und Leitung floriert und prosperiert. So erwirtschafteten sie ein kleines Vermögen, haben ein großes Haus gebaut und sich zur Kapitalanlage zwei Wohnungen gekauft, die sie gut vermietet haben. Auch ein Aktiendepot haben sie bei ihrer Hausbank.

Maria hat Betriebswirtschaft studiert und arbeitet seit 9 Jahren im Familienunternehmen mit. Sie hat vor kurzem die Prokura erhalten und würde gerne einmal das Unternehmen übernehmen und weiterführen.

Hans hat Medizin studiert, macht gerade den Turnus im Krankenhaus und möchte einmal eine Ordination als praktischer Arzt aufmachen.

Hubert studiert seit mehr als 10 Jahren, leider macht er fast keine Prüfungen. Er kann mit Geld nicht gut umgehen und lebt über seine Verhältnisse, obwohl ihn die Eltern stets finanziell unterstützten. Er hat sie in der Vergangenheit schon mehrfach zusätzlich um Hilfe gebeten, da er sich immer wieder hoch verschuldet hat. Die Eltern haben ihm jedes Mal aus der Patsche geholfen, aber das wiederkehrende Problem hat leider zu einem tiefen Zerwürfnis geführt, so dass seit drei Jahren jeder Kontakt zwischen Eltern und Sohn abgebrochen wurde. Weder die Eltern können sich unter den derzeitigen Verhältnissen eine Versöhnung vorstellen, noch strebt Hubert eine Aussöhnung an.

Das Ehepaar Maier möchte vor einer nicht ganz ungefährlichen Reise, die sie zu zweit in Kürze antreten werden, für den Fall ihres Ablebens vorsorgen.

Die beiden Ehegatten stellen sich nun folgende Fragen:

· Wie ist die rechtliche Lage, wenn einer von ihnen beiden versterben würde, ohne dass es ein Testament oder einen Erbvertrag gibt? Was ist mit Maria, die adoptiert ist? Welche Rechte hat sie? Müssen die Ehegatten Maier ein Testament machen, damit Maria etwas erhält?

· Was ist der Unterschied zwischen einem Testament und einem Erbvertrag?

· Wie wird das Erbe aufgeteilt, wenn sie beide auf der Reise gleichzeitig versterben würden und es kein Testament und keinen Erbvertrag gibt?

· Welche Voraussetzungen wären nötig, um in einer akuten Gefahrensituation ein mündliches Testament zu erstellen?

· Wie lange ist so ein Nottestament gültig?

· Worauf müssen die Ehegatten Maier achten, wenn jetzt beide ihr Testament handschriftlich schreiben möchten?

· Wie sind die rechtlichen Voraussetzungen, wenn die beiden Eheleute ihr Testament am PC verfassen wollen?

· Können die Eltern ihren Sohn Hubert enterben?

· Sollten die beiden ihren Sohn Hubert nicht enterben können, können sie ihm testamentarisch den Pflichtteil auf die Hälfte kürzen?

· Werden die Erben Erbschaftssteuer bezahlen müssen? 

· Wie können sie vorsorgen, dass das Testament nicht verlorengeht?

· Ist es empfehlenswert, wenn die beiden ihren letzten Willen in einem Notariat aufsetzen lassen? 

4. Schulbuchbezug:

	[image: image3.jpg]mwissenplus





	Demokratie Leben − Recht einfach

Kapitel 5.4: „Erbrecht“

SB-Nr.: 135638

MANZ Verlag Schulbuch, 2009



	[image: image2.png]



	Mitgestalten! Politische Bildung und Recht für BMS
Kapitel 5.4: „Erbrecht“

SB-Nr.: 145399
MANZ Verlag Schulbuch 2010


� vgl. Demokratie Leben − Recht einfach: Kapitel 5.4, MANZ Verlag Schulbuch, 2009





	© MANZ Verlag Schulbuch 
Autorin: Mag. Veronika Palm-Thaler
	www.wissenistmanz.at/wissenplus





